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Psychiatrie-Patient darf seine Akten sehen
\rJundesvenraltungsgericht gibt dem §elbstbestimmungsrecht Vorrang vor dem Eigensehutz des Kranken

tjs. BERLIN. Ein ehemaliger Patient des
Psychiatrischen Landeskrankenhauses im
südbadischen Emmendingen hat das
Recht, säinä Krankenakte 7u sehen. Dies
hat jetzt das Bundeeven^raltungsgericht in
Berlin entschieden. Damit ist das Land Ba-
den-Württemberg in letzter Instanz unter-
legen. Der Fall, um den es geht, liegt be-
reits acht Jahre zurück. Damals war ein
Mann zwangsweise in dte Klinik eingewle-
sen und,dort etwa zehn Tage festgehalten
worden, Nach der Entlassung hatte er den
Grund für seine Einweisung wibsen wollen
und Einsicht in die Patientenakte verlangt.
Dies hatten ihm die Arzte verweigert, wäil
sie türchteten, der frühere Patient könnte
einen Rückfall erleiden, wenn er von den
Gründen für' seine Einweisung Kenntnis

Die Verweigerung der Akten hatte der
Mann beim Verwaltungsgericht Freiburg
mit Erfolg angefochten. Doch das Land Ba-
den-Württemberg hatte gegen dieses Urteil
Berulung zurp Verwaltungsgerichtshof in
Mannheim eingelegt. Die Mannheimer
Richter folgten dem Rat der Arzte und
lehnten die Einsicht in die Ktankenblätter

ab. Auf den Revisionsantrag des iKlägers
hat jetzt das Bundesverwaltungs$erichf die
Mannheimer Entscheidung aufgehoben.
Dei frühere Patient darf nrrn aiso seine
Krankenblätter sehen.

Die höchsten Verwaltungsrichter der
Btmdesrepublik räumen dem §elbstbe-
stimmungsrecht des Patienten, wie er im
Grundgesetz garantiert ist, sehr hohen
Rang ein..Es schließe auch die Befugnis
ein, welchen Gefahren sich der einzelne
aussetzen wolle. Wenn staatliche Behörden
dem Staatsbürger vorschreiben dürften,
was er im Interesse seines eigenen Schut-
zes zu tun oder zu lassen habe, so wider-
spreche eine solche staatliehe Bevormun-
dung dem umfassenden Persönlichkeits-
reeht, wie es im Grundgesetz gewährleistet
sei.

Wie dazu gestern aus dem Psychiatri-
schen Landeskrankenhaus Emmendingen
zu erfahren war, wird den Patienten -
meist ihrem Rechtsanwalt oder Vormund -
grundsätzlich Einblick in ihre Akten ge-
währt. Gegen Gebühr erhalten sie auch
eine Kopie dieser Unterlagen wie Arzt-
briefe, Berichte über den Verlauf von Be-

handlung und Pflege. Nur in seltenen Aus-
nahmefällen, etwa wenn die Arzte für die
Betroffenen Selbstmordgefahr befürchten,
wrrd ürneri die Akie verweigert, Diese Eui-
scheidung haben zunäehst die Arzte zu
vertreten.

Die Klage gegen eine solche Entschei-
dung rlchtet sich allerdings gegen den
Krankenhausträger, und das ist im vorlie-
genden Fall das Land Baden-Württemberg,
vertreten dureh das Regierungspräsidium
in Freiburg. Dort verwies der zuständige
Jurist gestern auf eine Entscheidung des
Btrndesgerichtshofs, nach der grundsätz-
lich jedem Patienterr Einblick in seine Ak-
ten zusteht, seien es nun ärztliche Berichte
oder Röntgenaufnahmen. Im Fall des ehe-
maligen Patienten habe der verantwortli-
che Arzt tatsächlich Gefahr für das Leben
des früheren Patienten befürchtet und dies
auch vor dem Verwaltungsgericht in
Mannheim als fachkundiger Zeuge begrün-
dct. Aus diesen grundsätzlichen Erwägun-
gen habe der Krankenhausträger auf sei-
ner Rechtsauffassung bis in die letzte In-
stanz bchartt. (BVerwG 3 C 4.86 v.27 . 4. 89\


